
durch das E inführen vorgenannter Sachen, die die A n
geklag te in W est-Berlin gekauft hat, und schließlich 
durch die weitere Ausfuhr nach West-Berlin von Geld 
der Deutschen Notenbank in Höhe von ca. 1500,— DM
h a t die A ngeklagte es unternom m en, W aren entgegen 
den gesetzlichen Bestim m ungen von W est-Berlin nach 
der DDR und um gekehrt tran sp o rtie rt zu haben. Im  
vorliegenden F alle  handelt es sich in  der H auptsache 
um den T ransport von Geld, der gern. § 2 Abs. I I  Ziff. 7 
des Gesetzes zum Schutze des innerdeutschen Handels 
in Verbindung m it der 3. D urchführungsbestim m ung 
un ter der A nlage 1 zu § 3 zu einem schweren F all gern. 
§ 2 Abs. I I  obigen Gesetzes zu qualifizieren ist. Die 
A ngeklagte h a t som it im erheblichen M aße Geld auf 
illegalem Wege transpo rtiert. Gerade die A usfuhr von 
Zahlungsm itteln w irk t sich äußerst w irtschaftsschädi
gend aus, indem die um laufende Geldmenge verringert 
w ird und nicht m ehr ausreicht, um die planm äßige 
W arenbewegung durchführen zu können. Die möglichen 
Folgen davon sind, daß neue Banknoten in Druck 
gelegt werden m üssen und som it die S tab ilitä t unserer 
W ährung in G efahr gebracht wird. U m gekehrt w ird 
durch die E infuhr von Zahlungsm itteln die W irtschaft 
insofern geschädigt, daß inflationistische Tendenzen 
au ftre ten  können, indem sich der Bargeldum lauf ver
g rößert und die erforderliche nach unseren W irtschafts
plänen produzierte W arenm enge nicht ausreicht. Gerade 
eine solche Tendenz beabsichtigen die im perialistischen 
M achthaber W estdeutschlands m it dem Ziel, unsere 
F inanzw irtschaft zu untergraben  und die sorgfältige 
P lanung und R egulierung des Geldumlaufs zu desorga
nisieren. A uf Grund der gesellschaftlichen G efährlich
keit derartiger verbrecherischer H andlungen wie sie die 
A ngeklagte begangen hat, sieht das Gesetz zum 
Schutze des innerdeutschen Handels in dem unerlaubten 
illegalen T ransport von Geld einen schweren Fall.
Die K am m er h a t nicht n u r die objektiven Tatum stände, 
sondern auch jede, die die Person des T äters um schrei
ben, untersucht. Bei der A ngeklagten handelt es sich 
um einen Menschen, der sich von kleinbürgerlichen 
egoistischen In teressen leiten lä ß t und nur sein persön
liches W ohlergehen in den V ordergrund s te llt................
Die K am m er konnte auch insoweit der Verteidigung 
nicht folgen, daß die A ngeklagte in ihrem  bisherigen 
Leben m it unseren Gesetzen nicht in Konflikt gekom 
men sei. Sie w ar vielmehr der Überzeugung, daß die 
A ngeklagte als E hepartnerin  zum indest eine moralische 
Schuld, wenn nicht sogar eine rechtliche bei der S teuer
hinterziehung ihres Ehem annes im Jah re  1950 träg t. 
Auch daraus h a t sie keine Schlußfolgerungen gezogen.
Die K am m er ist deshalb zu dem Ergebnis gekommen, 
und zw ar an H and der P rü fung  aller objektiven und 
subjektiven U m stände der Tat, daß die A ngeklagte sich 
eines Verbrechens nach § § 1 und 2 Abs. I I  Ziff. 7 des 
Gesetzes zum Schutze des innerdeutschen Handels 
schuldig gem acht h a t und zu bestrafen  w ar.

Auf Grund der gesellschaftlichen G efährlichkeit des 
verbrecherischen U nternehm ens der A ngeklagten gegen 
den innerdeutschen Handel, der eine w ichtige Lebens
ader unseres W irtschaftslebens und zu gleicher Zeit 
eine Brücke zur W iedervereinigung Deutschlands ist, 
h a t sich die S trafkam m er dem S tra fa n trag  des S taa ts
anw alts in voller Höhe angeschlossen. Sie h a t nur des
halb auf die M indeststrafe erkannt, da es sich bei der 
A ngeklagten um eine sehr hoch betagte F rau  handelt 
und sie bereits in der H auptverhandlung erkennen ließ, 
daß sie das Verwerfliche ihres Handelns ernstlich be
reut. ..........

gez. H illm ann gez. Grohm ann gez. R ichter 

*

Der Kaufmann E. L., der Landwirten auf deren drin
gende Bitten aus W est-Berlin stam mendes Kolik-Öl ver
schaffte, weil ein solches ö l in der Sowjetzone nicht zu  
erhalten war, wurde unter Anwendung der Pr eisstraf - 
rechtsverordnung zu zw ei Jahren Zuchthaus verurteilt, 
obwohl die Käufer m it dem verlangten Preis völlig ein
verstanden waren. Das Berufungsgericht m ußte auch in 
diesem Fall noch rein politische Erwägungen anstellen  
und auf die „West-Berliner und westdeutschen Spionage- 
und Sabotage-Organisationen“ hinweisen, um eine Be
gründung für die Verwerfung der Berufung geben zu 
können.

DOKUMENT 227

Urteil des Kreisgerichts Herzberg/Elster
vom 31. Mai 1955 

—  2 Ds 33/55 
K II  18/55 —

Der A ngeklagte w ird wegen Verletzung der P re is
vorschriften gem. § 1 Abs. 1 u. 5 der P re iss tra f
rechtsverordnung zu einer Z uchthausstrafe von 

2 (zwei) Jah ren
verurteilt.
Die beschlagnahm ten 102 F laschen Kolik-Öl, sowie 
der M ehrerlös in Höhe von 1900,— DM werden ein
gezogen.
Die seit dem 11. 2. 1955 verbüßte U ntersuchungshaft 
w ird auf die erkann te S trafe  angerechnet.
Die Kosten des V erfahrens h a t der A ngeklagte zu 
tragen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
D er A ngeklagte arbeitete  bis 1950 bei einer W est-Ber
liner F irm a als H andelsvertreter, bei der er u. a. Flaschen 
m it Kolik-Öl vertrieb. D urch den dam aligen G eneralver
tre te r  der W est-Berliner F irm a erhielt der A ngeklagte 
1953 N achricht, daß das Kolik-öl w ieder zu haben w äre 
und er ihn diesbezüglich einm al aufsuchen sollte. Kurze 
Zeit darau f begab sich der A ngeklagte zu dem ehe
m aligen G eneralvertreter der W est-Berliner F irm a G. 
und vereinbarte m it diesem die Übernahm e der Ver
tre tu n g  fü r diese F irm a. D er A ngeklagte fuhr in der 
darauffolgenden Zeit bis A nfang 1955 ungefähr seehs- 
bis siebenm al zu dem L. und holte sich jedesm al 100 bis 
200 F laschen Kolik-Öl ab. Das Kolik-Öl w ar au f dem 
E tik e tt als solches von der genannten F irm a bezeichnet 
und der P reis in Höhe von 3,— DM je F lasche auf der 
Banderole sichtbar aufgedruckt. M it dem L. vereinbarte 
der A ngeklagte eine V erdienstspanne von 30 % und 
füh rte  daraufhin  2,10 DM d. DNB an den L. ab. Der 
A ngeklagte verkaufte  dieses Kolik-Öl an die Bauern 
in seinem W irkungsbereich m it einem weiteren A uf
schlag von 1,— DM pro Flasche, indem er den P reis 
von 3,— DM m it einem Stempel einer vier überdruckte, 
um  so den N orm alpreis vorzutäuschen. Dem A ngeklag
ten  w ar es dadurch möglich, einen Gewinn pro Flasche 
von 1,90 DM zu erzielen und sich som it einen Neben
verdienst ohne Konzession zu erlangen.
Der A ngeklagte ist von Beruf K aufm ann und w ar selbst 
einige Zeit durch Betreiben einer G astw irtschaft selb
ständig. Auch er lernte die Tücken des kapitalistischen 
W irtschaftssystem s in den Jah ren  1926 bis 1931 kennen, 
in denen er arbeitslos war. In  dem B eitritt zur NSDAP
1931 sah der A ngeklagte einen Ausweg aus seiner 
S ituation, wodurch er A rbeit fand und un ter anderem  
beim Reichsnährstand in Berlin beschäftig t wurde. Von
1932 bis 1935 w ar der A ngeklagte O rtsgruppenleiter der 
NSDAP und später in Berlin NSV-Blockwalter und 
NSV-Zellenleiter. Der A ngeklagte sah durch die aktive
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